
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
Bebauungsplan Nr. 43/3 vom 22.08.1973 

 
 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 (2) der  Baunutz VO werden als Ausnahme gemäß § 31 
(1) BBauG zugelassen. 
 
Bisherige planungsrechtliche Festsetzungen treten für den Bereich dieses Bebauungsplanes 
außer Kraft. 


